
Anlage A zur V/0583/2022 
Kurzüberblick 

Beschluss über die Errichtung eines Erweiterungsbaus für das Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums 
Münster im Stadtteil Geist.  
Durch die Umstellung auf G9 benötigt die Schule weiter Lehrräume. Zusätzlich erhält die Schule 
ein Forum für Veranstaltungen, das seit jeher gefehlt hat.  

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Ziel ist die Errichtung und der Betrieb eines Erweiterungsbaus für das Wilhelm-Hittorf-
Gymnasiums Münster im Stadtteil Geist. Im Zuge dieser Maßnahme werden folgende Teilziele 
verfolgt:  
 

1. Erfüllung gesetzlicher Vorgaben des Arbeits- und Unfallschutzes für den Betrieb von 
Schulen (gem. DGUV Regel 102-601).  

2. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Schaffung der Möglichkeiten einer Umsetzung des 
13. Schulrechtsänderungsgesetz vom 26.06.2019.  

3. Schaffung angemessener und bedarfsgerechter Räumlichkeiten (gem. DIN 58125).  
 
Das entwickelte Raumprogramm für die Erweiterung des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums entspricht 
im Wesentlichen dem in der Machbarkeitsstudie definierten Bedarfen der Schule.  
Bestandteil des Raumprogramms für die Erweiterung ist auch ein Forum, dass zur Durchführung 
von Feierlichkeiten und externen Veranstaltungen genutzt werden kann. Wesentliche Planungs- 
und Ausführungsgrundlagen für das Gebäude stellen die DIN 58125 „Schulbau – Bautechnische 
Anforderungen zur Verhütung von Unfällen“ sowie die DGUV Regel 102-601 dar.  
Mit Errichtungsbeschluss vom 07.09.2022 wurde die Realisierung des Bauprojektes auf dem 
Schulhof des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums beschlossen.  
 
Zielerreichung:  
1. Die Infrastrukturellen Anforderung an einen Schulbetrieb unter G9 Bedingungen werden ge-
schaffen. 
2. Obwohl das Erweiterungsgebäude auf dem Schulhof platziert wird, erhält der Schulhof durch 
die Neugestaltung eine höhere Aufenthaltsqualität.  
3. Das Gebäude erfüllt normativen und rechtlichen Anforderungen, welche für einen sicheren und 
funktionalen Betrieb eines Gymnasiums einzuhalten sind.  
4. Die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus erfolgt nach heutigem Stand im 2.Quartal 2025.  
 
Es ist mit einem finanziellen Aufwand von 13.300.00 Euro zu rechnen. 

 

 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0301 Leistungen für Schulen 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja  Nein   

Im Entwurf des Haushaltsplan 2023 enthalten? x Ja  Nein  teilw
. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja  Nein x teil



w. 

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplanentwurf 2023 bei der 
Investitionsmaßnahme „Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium“ in Höhe von 13.300.000 ver-
anschlagt. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Gem. § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen 

Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzu-
stellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und 
eine allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstat-

tung zur Verfügung stellen. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Der Erweiterungsbau bietet durch die baulich geschaffene Möglichkeit zur externen Nutzung des 
Forums die Chance zur Einbindung der Quartiersbewohner und des gesamten Geistviertels. Der 
Stadtteil und seine Bewohner erhalten durch das Forum eine hochwertige Begegnungsstätte.   

Bei der Planung werden Vorgaben zum Klimaschutz umgesetzt. 

Errichtung von Photovoltaikanlagen und Gründachflächen gem. Gebäudeleitlinien der Stadt 
Münster. 
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